
DAS EEG Wettbewerbswidrig –
Verfassungswidrig – Europarechtswidrig
?

Aus der Fülle der im  Gutachten von den Autoren untersuchten allgemeinen
Bestimmungen und auch Ausführungsbestimmungen des Gesetzes werden wir in
diesem Beitrag nur einige wenige aufführen können. Zur besseren Trennung sind
alle Originalzitate in kursiver Schrift gesetzt. Wer will, kann sich aber das
96 seitige Gutachten als pdf aus dem  Anhang herunterladen. 

Für den neutralen Beobachter bleibt die schockierende Frage unbeantwortet,
warum sich bisher keine Partei, keine Organisation, kein Gremium und keine
Firma gefunden hat, dieses Gesetz mit seinen immensen negativen Folgen für
die Sicherheit unserer Stromversorgung bei gleichzeitig gewaltigen Lasten die
den Verbrauchern aufgebürdet werden,  den zuständigen Gerichten zur
Überprüfung in diesen Rechtskategorien vorzulegen. Das aber ist spätestens
nach Vorlage dieser Gutachten überfällig.

Zusammenfassung aus dem Gutachten
> Mit der EEG-Umlage hat der Gesetzgeber eine öffentliche Abgabe sui generis
geschaffen, jenseits des Finanzverfassungsrechts und der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Sonderabgaben. Private werden
in Abhängigkeit zum politisch gewollten Finanzvolumen für Gemeinwohlbelange
willkürlich belastet, versehen mit einer Anpassungsermächtigung  für die
Bundesnetzagentur zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Finanzflusses.

> Die EEG-Umlage greift in die Grundrechte der Letztverbraucher von Strom ein
und verletzt die Artikel 14, 12 GG und subsidiär Art. 2 des GG. Die
Begründetheit des Eingriffs scheitert jeweils an der Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme, da es mit Blick auf die Zielsetzung des EEG, mögliche Optionen,
Alternativen und Umfang an der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der
Angemessenheit fehlt. Das Ziel Klima- und Umweltschutz rechtfertigt nicht
jedes Mittel unabhängig von seiner Tauglichkeit. Im Übrigen ist der Eingriff
in Grundrechte mit einem verfassungswidrigen Mittel – der unzulässigen
Sonderabgabe EEG-Umlage – verfassungswidrig.

> Das EEG verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG. Die
Belastungsgleichheit aller Bürger wird aufgehoben und die Ungleichheit der
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Letztverbraucher durch die Aufstockung der EEG-Umlage für Nichtprivilegierte
zur Finanzierung von Privilegien noch gefördert.

> Die Ausgleichszahlungen aus der EEG-Umlage sind eine unzulässige Beihilfe.
Die seit 1.7.2014 geltende Rückwirkung der rechtsunverbindlichen
Umweltbeihilfeleitlinien und die Anpassung des EEG 2014 an EU Vorgaben ändert
nichts an der fehlenden Notifizierung für das EEG 2012

– außer die de facto Akzeptanz der Beihilfeeigenschaft der Ausgleichs- und
Fördermaßnahmen aus der Umlage.

> Das EEG hat auf dem nationalen Markt und dem Binnenmarkt eine
wettbewerbsverzerrende Wirkung durch zahlreiche Förder- und
Ausgleichsregelungen. Die Wettbewerbssituation nicht-privilegierter
Letztverbraucher im Verhältnis zu Zuwendungsempfängern aus der EEG-Umlage auf
horizontaler und vertikaler Marktebene kann und wird durch das EEG nicht
berücksichtigt und gestattet Wettbewerbsvorteile durch Größe. 

Zum Gutachten im Einzelnen und seinen
Ergebnissen
Auf den ersten Seiten der Gutachten werden die verwendeten Begriffe definiert
und die Aufgabenstellung bezogen auf die jeweiligen Rechtsgebiete
detaillierter beschrieben.  Die Ausgangslage wird sehr detailliert
beschreiben, damit jeder Leser später dieselben Zahlen und Begrifflichkeiten
nutzen muss. Danach wird schon die erste Schlussfolgerung gezogen (S7)

Die EEG-Umlage hat eine Finanzierungsfunktion mit Förderungs- und
Ausgleichscharakter.

Im folgenden wird dann von den Autoren eine Typisierung der Umlage – ob
Beitrag, Gebühr, Steuer oder Sonderabgabe vorgenommen und die gesetzlichen
Bestimmungen und Definition für ihre sichere  Zuordnung benannt. Doch
aufgrund der vielfältigen Mischformen bezogen auf die Typen oben, ist ihnen
eine eindeutige Zuordnung oft nicht möglich. Deshalb wird schon auf S 14 der
Verdacht formuliert:

Die EEG-Umlage könnte schon unter finanzverfassungsrechtlichen
Aspekten unwirksam sein.

Diesem Verdacht wird mit Blick auf unsere Finanzverfassung  nach  Art. 104 A
FF. GG nachgegangen. Z.B unter Prüfung nach folgenden Gesichtspunkten:

♦        „Die Finanzverfassung des Grundgesetzes geht davon aus, daß
Gemeinlasten aus Steuern finanziert werden.“28

♦        Eine wesentliche Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie ist der
fundamentale Grundsatz der Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung
öffentlicher Lasten i.S.v. Art. 3 GG.44Steuergerechtigkeit soll die
Belastungsgleichheit aller Bürger gewährleisten.



♦       Die Erhebung einer Sonderabgabe steht im Gegensatz zu dem oben
genannten Ziel der Belastungsgleichheit, sie wird nicht allen, sondern nur
wenigen auferlegt. Aus diesem Grund bedarf es einer besonderen Begründung,
warum die Gleichheit aller Bürger in diesem konkreten Belastungsfall
aufgehoben werden kann. Es muss ein Abgrenzungskriterium zwischen Belasteten
und Nicht-Belasteten geben, eine spezifische Interessenlage, die keine
Gemeinschaftsaufgabe aller ist.

        

Um dann zum Schluss nach vielen Seiten des Abwägens von Pro und Kontra auf S
28 festzustellen:

Die EEG-Umlage ist eine öffentliche Abgabe mit
wirtschaftslenkender Funktion

Und dann weiter (S 30)

Das EEG-Umlage Konto ist ein quasi-staatlicher Fonds, die EEG-
Umlage eine öffentliche Abgabe

Als öffentliche Abgabe, für die nicht die Grundsätze der Finanzverfassung
nach Art 104a ff. GG gilt, ist ihre Zulässigkeit an den Anforderungen an eine
Sonderabgabe zu messen.

Um dann die nächste Frage zu beantworten

Ist die EEG-Umlage eine zulässige Form der Preisfestsetzung?

Die dann wie folgt festgestellt wird:

Preisfestsetzungen fallen jedoch unter das Kartellverbot aus Art. 101 AEUV
i.V.m. § 22 GWB.8182 Danach ist die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung
der Ankaufs- und Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen verboten.
Eine Ausnahmeregelung durch eine anwendbare Gruppenfreistellungsverordnung
ist ebenfalls ausgeschlossen, da derartige Handelshindernisse unter die
sogenannten „Schwarzen Klausel“ als absolute Verbote fallen.83

Mit anderen Worten, im Lichte von Art. 20 III GG hat sich der Gesetzgeber an
Recht und Gesetz zu halten und ist eine Preisfestsetzung kartellrechtlich
unmöglich. Auch mangelt es an der gegenseitigen vertraglichen Verpflichtung
i.S.v. § 145 ff. BGB als weiteres Tatbestandmerkmal. Die EEG-Umlage wird
hoheitlich veranlasst und bestimmt…

und später mit klaren Worten weiter:

Es handelt sich um einen Formenmissbrauch zur Refinanzierung gesetzlich
gewollter Ziele.84 Die EEG- Umlage wird nicht zur Preisfestsetzung, nur weil
der Gesetzgeber das Etikett Preisfestsetzung auf die EEG-Umlage klebt. Die
EEG-Umlage ist keine Preisfestsetzungsform, sie hat ausschließlich eine
Ausgleichs- und Förderungsfunktion ohne die Eigenschaften eines Preises. In
diesem Sinne ist die Umlage nicht gerechtfertigt und das LG Chemnitz stellt



zu vorschnell fest, es handele sich um eine zulässige Preisfestsetzung.

Und weiter unten (S 32) die Feststellung:

Die Gelder der EEG-Umlage sind staatliche Mittel, damit ist ihre
Erhebung eine öffentliche Abgabe.

Um dann als Zwischenergebnis zu benennen

Zwischenergebnis (S 32)

Wenn die EEG-Umlage keine öffentliche Abgabe wäre und damit auch nicht den
Anforderungen an eine Sonderabgabe genügen müsste, dann hätte der Gesetzgeber
eine Abgabe sui generis geschaffen, mit der er willkürlich – unabhängig von
Finanzverfassung und Rechtsprechung – Gemeinwohlaufgaben finanzieren könnte.
Er hätte erfolgreich, aber entgegen der Rechtsprechung des BVerfG, eine
formale Eigenschaft – wie die nicht gegebene Haushaltswirksamkeit – zu nutzen
versucht, um einen unzulässigen materiellen Spielraum zu gewinnen, der die
Belastungsgleichheit aller Bürger in einem Rechtsstaat preisgibt entgegen der
Rechtsauffassung des BVerfG.91

Um dann festzustellen

Übertragen auf die EEG-Umlage ist zu folgern, dass die Bezeichnung und
Organisation der EEG-Umlage nichts über ihre Qualifizierung aussagt, sondern
allein die materielle Ausgestaltung sie zu einer öffentlich-rechtlichen
Abgabe macht.94

Dann gehen die Autoren mit gleicher Akribie der Frage nach:

IST DIE EEG-UMLAGE EINE ZULÄSSIGE SONDERABGABE?

Und kommen zu der Schlussfolgerung (S 35) zu gelangen

Die Zwecke des EEG sind als Gemeinwohlbelange durch eine Steuer zu
finanzieren. Die EEG-Umlage ist aber keine Steuer sondern eine Sonderabgabe.
Somit ist diese Finanzierungsform nicht zulässig. 

Auch die Prüfung des nächsten Kriteriums nämlich der „Belastung einer
homogenen Gruppe“ wird nach ausführlicher Prüfung negativ beantwortet. S 36

Die EEG-Umlage ist auch mangels Belastung einer homogenen Gruppe nicht
zulässig.

Um dann für das gesamte Kapitel 2 zur Prüfung der Finanzverfassungsmäßigkeit
das Ergebnis wie folgt zu formulieren

ERGEBNIS

Die EEG-Umlage ist als öffentliche Abgabe zur Sicherstellung einer
öffentlichen Aufgabenerfüllung eine unzulässige Sonderabgabe und damit
verfassungswidrig, daran ändert auch das Urteil des BGH vom 25. Juni 2014109
zur EEG-Umlage nichts, wenn entsprechend dem Revisionsverfahren



die Feststellungen der Tatsacheninstanzen einfach übernommen werden. Die
Bemühungen des Gesetzgebers, die Umlage um den Tatbestand der Sonderabgabe
herum zu konstruieren, ändern nichts an ihrer Typisierung als Sonderabgabe
und den damit verbundenen engen kompetenzrechtlichen Grenzen, die nicht
erfüllt sind.

„… es ist dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich versagt, eine öffentliche
Aufgabe nach seiner Wahl im Wege der Besteuerung oder durch Erhebung einer
„parafiskalischen“ Sonderabgabe zu finanzieren.“110 

Dann nehmen sich die Autoren die Prüfung Vereinbarkeit der EEG-Umlage mit den
Grundrechten der Letztverbraucher (Kap. 3) vor. Um auf S 56 nach
ausführlicher Würdigung alle Umstände zu dem Ergebnis zu gelangen

ERGEBNIS

Die EEG-Umlage ist ein unzulässiger Eingriff die die Grundrechte aus Art. 14,
12, 2 und 3 GG.

Die Rechtfertigung eines Eingriffs in diese Grundrechte scheitert bereits an
der Ziel- und Zweckverfehlung des Eingriffs durch Erhebung und Verteilung der
EEG-Umlage. Die pauschale Rechtfertigungshaltung der bisher in der Sache
tätigen Gerichte ist angesichts der tatsächlichen Sachlage unverständlich.

Genauso sieht die Beantwortung der Frage (S 57) im Kapitel 4 nach der
Vereinbarkeit des EEG mit Art. 107 /AEUV Verbot einer unzulässigen Beihilfe
aus

Auch hier kommen die Autoren zu dem Ergebnis: 

Abstrahiert man die Frage der Technologieneutralität bei der Förderung von
Anlagen zur Produktion von EE, dann erfüllen die Privilegierungen im EEG für
stromintensive Unternehmen den Tatbestand einer Beihilfe nach Art. 107 I
AEUV, die Förderung der EE-Anlagenbetreiber jedoch nicht.

Bei der Förderung der EE-Anlagenbetreiber fehlt es an der Begünstigung durch
die staatlichen Hilfen in Form von Entgelten, Marktprämie oder
Flexibilitätsprämie. Die Besondere Ausgleichregelung erfüllt dagegen alle
Kriterien: Es werden durch staatliche Mittel besondere Unternehmen oder
Produktionszweige begünstigt, so dass eine Wettbewerbsverfälschung auf dem
Binnenmarkt droht. Die Besondere Ausgleichsregelung gem. §§ 40 ff. 2012 und
§§ 60 ff. EEG 2014 ist daher eine Beihilfe i.S.v. Art. 107 I AEUV.

Und kommen nach weiterer Prüfung von evtl. Ausnahmeregelungen zu dem Schluss

Die Besondere Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen ist eine
unzulässige Beihilfe gem. Art. 107 I AEUV. Die Ausgleichszahlungen an die
Anlagenbetreiber von EE sind keine unzulässige Beihilfe gem. Art. 108 III
AEUV wegen Verletzung der Notifizierungspflicht. Die Ausgleichzahlungen sind
nicht notifizierungspflichtig, sie erfüllen das Tatbestandsmerkmal
Begünstigung i.S.v. Art. 107 I AEUV nicht und sind allein aus diesem Grund
keine Beihilfe.



Der Beschluss der EU-Kommission vom 23.Juli 2014 zum EEG 2014 ändert an
diesen Feststellungen nichts. Verfahrensrechtlich liegt mit dem erfolgten
Notifizierungsverfahren für das EEG 2014 eine zulässige Beihilfe vor,
materiell jedoch nicht. Die Umweltbeihilfeleitlinien der EU-Kommission als
inhaltliche (selbstentworfene) Orientierungshilfe im Notifizierungsverfahren
sind politisch, nicht jedoch sachlich und primärechtskonform geprägt.
Entsprechend ist die materielle Seite des EEG 2014 durch die Kommission
beurteilt worden und macht aus demselben nicht eine zulässige Beihilfe im
Lichte des Primärrechts.

Ergänzend ist festzustellen:

Beihilferechtlich sind die verminderte EEG-Umlage für stromintensive
Unternehmen und Eigenversorger nicht vergleichbar.

Um dann abschließend seitens der Autoren festzuhalten

Wurde das Beihilfeverfahren gegen Deutschland und das EEG 2012 eingestellt,
würde sich die EU-Kommission europarechtswidrig verhalten und das Primärrecht
brechen. Künftige Beihilfeverfahren wären der Lächerlichkeit preisgegeben,
wenn man sie vergleichbaren Bedingungen folgen lassen würde:

>      Hohe staatliche Beihilfen

>      ohne Meldung an die Kommission

>      über einen längeren Zeitraum gewähren.

„To big to fail“ oder Systemrelevanz wären die zentralen Motive zur Umgehung
des Beihilferegimes.

Vergessen würde nur der Zweck der europäischen Beihilferegelung, nämlich die
Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt durch staatliche
Hilfen. Eine Einstellung des Beihilfeverfahrens gegen Deutschland aufgrund
des jetzt gefundenen Kompromisses für die EEGReform wurde eine entscheidende
Säule des europäischen Wirtschaftsraumes wegsprengen und europaweiter
Beihilfewillkür die Tür öffnen.

Auch bei der Prüfung der Vereinbarkeit des EEG mit dem Wettbewerbsrecht (ab S
81) kommen die Autoren zu einer negativen Feststellung , diese lautet z.B
unter Rechtsfolgen (S 90)

RECHTSFOLGEN

Gegen das Kartellverbot verstoßende Vereinbarungen und Beschlüsse sind nach
Art. 101 II AEUV grundsätzlich nichtig.297 Die Besondere Ausgleichsregelung
verstößt gegen das Kartellrecht auf dem nationalen Markt und dem Binnenmarkt.
Die Besondere Ausgleichsregelung ist wettbewerbswidrig und begünstigt Größen
abhängig Bestandsanlagen jenseits von Verursacherprinzip und Klimazielen.

Das Gleiche gilt auch für die Förderung von Anlagenbetreibern. Die Festlegung
von Anlagen, Förderbeträgen und Degression der Fördersätze ist statisch und
technologiefixiert. Wettbewerbsverzerrungen entstehen zwischen



Energieträgern, Anlagenherstellern, Anlagenbetreibern und Energievermarktern.
Zusätzlich wird eine hohe Markteintrittsschranke zum EE Markt errichtet, die
zwingend innovationsfeindlich wirken muss.

Um dann auf Seite 91 alle Ergebnisse zusammenfassend festzustellen: :

> Mit der EEG-Umlage hat der Gesetzgeber eine öffentliche Abgabe sui generis
geschaffen, jenseits des Finanzverfassungsrechts und der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Sonderabgaben. Private werden
in Abhängigkeit zum politisch gewollten Finanzvolumen für Gemeinwohlbelange
willkürlich belastet, versehen mit einer Anpassungsermächtigung  für die
Bundesnetzagentur zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Finanzflusses.

> Die EEG-Umlage greift in die Grundrechte der Letztverbraucher von Strom ein
und verletzt die Artikel 14, 12 GG und subsidiär Art. 2 des GG. Die
Begründetheit des Eingriffs scheitert jeweils an der Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme, da es mit Blick auf die Zielsetzung des EEG, mögliche Optionen,
Alternativen und Umfang an der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der
Angemessenheit fehlt. Das Ziel Klima- und Umweltschutz rechtfertigt nicht
jedes Mittel unabhängig von seiner Tauglichkeit. Im Übrigen ist der Eingriff
in Grundrechte mit einem verfassungswidrigen Mittel – der unzulässigen
Sonderabgabe EEG-Umlage – verfassungswidrig.

> Das EEG verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG. Die
Belastungsgleichheit aller Bürger wird aufgehoben und die Ungleichheit der
Letztverbraucher durch die Aufstockung der EEG-Umlage für Nichtprivilegierte
zur Finanzierung von Privilegien noch gefördert.

> Die Ausgleichszahlungen aus der EEG-Umlage sind eine unzulässige Beihilfe.
Die seit 1.7.2014 geltende Rückwirkung der rechtsunverbindlichen
Umweltbeihilfeleitlinien und die Anpassung des EEG 2014 an EU Vorgaben ändert
nichts an der fehlenden Notifizierung für das EEG 2012 außer die de facto
Akzeptanz der Beihilfeeigenschaft der Ausgleichs- und Fördermaßnahmen aus der
Umlage.

> Das EEG hat auf dem nationalen Markt und dem Binnenmarkt eine
wettbewerbsverzerrende Wirkung durch zahlreiche Förder- und
Ausgleichsregelungen. Die Wettbewerbssituation nicht-privilegierter
Letztverbraucher im Verhältnis zu Zuwendungsempfängern aus der EEG-Umlage auf
horizontaler und vertikaler Marktebene kann und wird durch das EEG nicht
berücksichtigt und gestattet Wettbewerbsvorteile durch Größe.

> Das EEG verstößt gegen die eigene Zielsetzung, in dem elementare Prinzipien
der Umweltpolitik außer Kraft gesetzt werden: Verursacherprinzip,
Anreizfunktion, Technologieneutralität, Innovationsförderung.

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzufügen. Es fehlt nun nur noch eine
schlagkräftige Institution, die diese Ausführungen aufgreift und an den
entsprechenden Stellen Klage einreicht. Der Dank von vielen, vielen Bürgern
dieser und zukünftiger Generationen wäre ihr gewiss.
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